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Bezeichnung Verstärkung der Kontrollen der in der Umweltgenehmigung festgelegten Bedingungen 
 

Gegenstand Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Kontrollen von Industrieabwassereinleitungen aus Betrieben zu 
verstärken, die die in ihren Genehmigungen festgelegten Einleitungsbedingungen nicht einhalten, die eine 
erhebliche bzw. potenziell erhebliche Verantwortung für die Nichterreichung des guten Zustands ihres 
Wasserkörpers tragen und/oder für die eine bessere Charakterisierung der Einleitungen gewünscht wird. Mit 
dieser Maßnahme soll auch die ordnungsgemäße Umsetzung der Änderungen der Einleitungsbedingungen, die 
bei der Überprüfung der Genehmigungen gemäß den Maßnahmen 17 und 19.1 auferlegt wurden, überprüft 
und überwacht werden. Sie erhöht auch das Wissen über schlecht charakterisierte Einleitungen und ermöglicht 
so gegebenenfalls eine gezieltere Auswahl von Unternehmen, die im Rahmen der Maßnahmen 17 und 19.1 
einer Revision der Genehmigung unterzogen werden können. Erforderlichenfalls kann die Maßnahme zu einer 
Revision der Umweltgenehmigung der kontrollierten Unternehmen führen (gemäß den Maßnahmen 17 und 
19.1). Durch ihre Verbindung mit den Maßnahmen 17 und 19.1, der Verstärkung der Kontrollen und der 
Überwachung nach der Revision der Genehmigung und der Verbesserung der Kenntnisse über industrielle 
Abwassereinleitungen trägt diese Maßnahme trägt zur Verbesserung des Zustands der Wasserkörper bei. Die 
Auswahl der zu prüfenden Unternehmen kann auf der Grundlage mehrerer (nicht ausschließlicher) Kriterien 
getroffen werden:  
1. Unternehmen, bei denen festgestellt wurde, dass sie ihre Genehmigungsauflagen für industrielle 
Abwassereinleitungen nicht einhalten; 
2. Unternehmen, deren Genehmigungen kürzlich revidiert wurden und bei denen die korrekte Umsetzung der 
in der neuen Genehmigung auferlegten Bedingungen (nach Ablauf der Anpassungsfristen) überprüft werden 
soll (im Zusammenhang mit Maßnahme 17); 
3. Unternehmen, die bei der Analyse der Belastung durch Mikroverunreinigungen und der Emissionsinventur 
(UQN) festgestellt haben, dass sie bestimmte in ihrer Genehmigung nicht zugelassene Stoffe oder prioritäre 
Stoffe in erheblichen Mengen einleiten (im Zusammenhang mit Maßnahme 19.1); 
4. Unternehmen, die im Rahmen der Belastungsanalyse und des Emissionsinventars als Unternehmen mit 
besonderen Auswirkungen auf problematische Wasserkörper identifiziert wurden (Maßnahmen 17 und 19.1); 
5. Unternehmen, für die nur wenige Informationen über ihre Einleitungen vorliegen (nicht-IPPC und/oder in der 
einfachen Formel für die Steuer auf Industrieabwassereinleitungen), die aber potenziell problematische 
Wasserkörper belasten (Fortführung der Maßnahme 0120_12 des BPFGE2); 
6. Unternehmen, deren genehmigte Einleitungen weit über ihre gemeldeten Einleitungen hinausgehen und die 
sich auf ihren Wasserkörper auswirken würden, wenn sie gemäß ihren Genehmigungsbedingungen einleiten 
würden; 
7. Unternehmen, deren Erklärungen zur Industriewassersteuer und/oder zum E-PRTR-Register überprüft 
werden sollten; 
8. Unternehmen, die die Qualität ihres Abflusses überprüfen lassen sollten; 
9. Unternehmen, bei denen der genaue Ort der Einleitungen überprüft werden sollte; 
10. Wiederkehrende Besuche bei allen Unternehmen mit industriellen Einleitungen, einmal alle 6 Jahre.  
 

Begründung Die Kontrolle von Industrieabwässern ist im Wassergesetzbuch und in einer europäischen Richtlinie über 
Umweltqualitätsnormen vorgeschrieben. 
Darüber hinaus wurde der Punkt 4 der öffentlichen Untersuchung zu den BPFGE 3, die zwischen dem 2. 
November 2022 und dem 2. Mai 2023 stattfand („Verbesserung der Überwachung der Rechtsvorschriften und 
der Mittel zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung“), in verschiedene Themen unterteilt, darunter 
„Gewährleistung der Einhaltung der Umweltgenehmigung“ und „Bereitstellung der rechtlichen, personellen 
und technischen Mittel zur Gewährleistung einer wirksamen Überwachung“) sowie Ansatz 1 („Verstärkte 
Bekämpfung von punktuellen und diffusen Verschmutzungsquellen“) wurde insbesondere die „Fortsetzung des 
Kampfes gegen die Verschmutzung durch Punktquellen (industrielle Einleitungen, andere Quellen/Siedlungen 
usw.)“ als vorrangige Themen für die Wallonie ermittelt. 

  



 

Maßnahmenprogramm 
Dritte Bewirtschaftungspläne – WR 

Einzelheiten der Maßnahme 
Status der Maßnahme 

Basis 
Referenz 

18_03 
 
 

DCE_PG3 © ÖDW Umwelt/AUW – V1.2 

2 

Umsetzung Der erste Schritt der Arbeiten besteht darin, die Anzahl der durchzuführenden Kontrollen zu ermitteln. Sobald 
die Anzahl der zu prüfenden Unternehmen bekannt ist, kann die Anzahl der Mitarbeiter, die für die 
Durchführung der Arbeiten benötigt werden, geschätzt werden, so dass die Einstellung von Personal innerhalb 
der APK erfolgen kann. 
Die Beamten, die im Rahmen dieser Maßnahme arbeiten werden, werden in einer „WRRL“-Zelle 
zusammengefasst, die innerhalb der APK eingerichtet wird und sich mit der Kontrolle problematischer 
Unternehmen im Rahmen der WRRL befasst. Diese Zelle hat die Jahre Zeit (2024 bis einschließlich 2027), um die 
Kontrollen durchzuführen. Die gesammelten Informationen werden an die Direktion Oberflächengewässer 
weitergeleitet, sobald sie bekannt sind, und es wird eine jährliche Bewertung der Fortschritte vorgenommen. 
 

  

 Schritt(e), Zielgruppen und Kommunikationsziele Vorläufiger 
Zeitplan 

1 Geschätzte Anzahl der von der APK durchzuführenden Kontrollen. 
Dieser Schritt wird parallel zur Umsetzung der Methodik der Maßnahmen 17 und 19.1 
erfolgen. 
 

2023 

2 Einstellung durch die APK eines Beamten pro Außendirektion der APK (Charleroi, Lüttich, 
Mons, Namur-Luxemburg), d. h. 4,5 Beamte. 
Schaffung einer WRRL-Zelle innerhalb der APK, in dem diese 4,5 Beamte in 
Zusammenarbeit mit der Direktion Oberflächengewässer zusammenarbeiten 
 

2023-2024 

3 Jährliche (Neu-)Bewertung der Listen der zu kontrollierenden Unternehmen durch die 
Direktion Oberflächengewässer und Übermittlung der Liste an die APK  
 

2024 - 2027 

4 Kontrolle der Unternehmen durch die APK 
 

2024 - 2027 

5 Übermittlung der APK-Ergebnisse an die Direktion Oberflächengewässer: Die Ergebnisse 
der Kontrollen werden an die Direktion Oberflächengewässer weitergeleitet, sobald sie 
vorliegen. Einmal im Jahr wird eine Fortschrittsbewertung durchgeführt, um 
insbesondere zu überprüfen, ob alle durchgeführten Kontrollen übermittelt wurden. 
 

2024 - 2027 

6 Bewertung 
 

2024 - 2027 

Akteur(e) Aktion 1 und 6: ÖDW LNU - AUW - Direktion Oberflächengewässer 
Aktionen 2 bis 5: ÖDW LNU – APK 
 

Partner ÖDW LNU - Abteilung Polizei und Kontrollen 
 

Auswirkungen  
 

Ausmaß Ganze Wallonie 
 

Finanzierungsquelle  
Erforderliche Mittel 4,5 VZÄ Stufe A: noch zu schaffende Stellen. 

Einrichtung einer WRRL-Zelle innerhalb der APK 
 

Rechtliche Aspekte Art. D. 160 des Buches II des Umweltgesetzbuches, welches das Wassergesetzbuch enthält. 
Artikel 61 und folgender des Dekrets vom 11. März 1999 über die Umweltgenehmigung 

 


